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Staatsministerium Baden-Württemberg


Mit Beschluss vom 18. März 2022 hat die Landesregierung die Verordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung)
erneut geändert. Die Änderungen treten am 19. März 2022 in Kraft.


Aktuelle �nderungen der Corona-Verordnung


Das  reduziert die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen
auf wenige Basismaßnahmen. Mit Blick auf die derzeit hohen  nutzt das Land die im Gesetz


�nderungen zum 19. März 2022


neue Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes
Inzidenzen


Baden-Württemberg.de
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vorgesehene Übergangsregel, die zumindest bis einschließlich 2. April 2022 ergänzende
Schutzmaßnahmen ermöglicht. Entsprechend hat das Land die Corona-Verordnung grundlegend
überarbeitet.


Wesentliche Punkte der neuen Verordnung
Das bisherige Stufensystem in der Corona-Verordnung (Basis-, Warn- und Alarmstufe) entfällt.
Kapazitätsbeschränkungen, Personenobergrenzen sowie Kontaktbeschränkungen sind ebenfalls
nicht mehr Teil der Verordnung (da im künftigen IfSG nicht mehr vorgesehen).
Die allgemeine Maskenpflicht bleibt bestehen: Das gilt insbesondere für die FFP2-Maskenpflicht in
geschlossenen Räumen und im öffentlichen Nahverkehr für Personen über 18 Jahre. Im Freien
reicht eine medizinische Maske, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch
an Schulen gilt weiterhin die Maskenpflicht.
Die bisherigen Regelungen zur Testpflicht werden aufrechterhalten, das heißt:


unverändert 3G bei öffentlichen Veranstaltungen, beim Betrieb von Kultur-, Freizeit- und
sonstigen Einrichtungen, bei Messen und Ausstellungen, bei Angeboten außerschulischer
und beruflicher Bildung, in der Gastronomie und Beherbergung sowie bei körpernahen
Dienstleistungen und so weiter
2G mit zusätzlichem Test in Diskotheken und Clubs.


Auch die Regeln betreffend die Pflichten zur Erstellung von Hygienekonzepten bleiben – wie
gehabt – bestehen (zum Beispiel bei öffentlichen Veranstaltungen und in Diskotheken und Clubs).
Die Testpflicht an Schulen (künftig zwei Mal pro Woche), in Krankenhäusern oder in
Pflegeeinrichtungen wird fortgeführt. Die allgemeine Abstandsempfehlung (1,5 Meter) bleibt
erhalten.


Regelungen der Corona-Verordnung au� einen Blick


Corona-Verordnung des Landes in der 
ab 19. März 2022 gültigen Fassung


Die  wird hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministeriums notverkündet gemäß 


. Nach Artikel 2 tritt sie am Tag nach dieser Notverkündung, also am Samstag,
den 19. März 2022 in Kraft.


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)


Vom 15. September 2021 
(in der ab 19. März 2022 gültigen Fassung)


Die Corona-Regelungen auf einen Blick (gültig ab 19. März 2022) (PDF)


Zwölfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung (PDF)
§ 4 Satz 1 des


Verkündungsgesetzes
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Aufgrund von  in Verbindung mit  vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S.
4147, 4152) geändert worden ist, wird verordnet:


Teil 1 – Allgemeine Regelungen


Die Verordnung dient dem Schutz der Gesundheit der Menschen, insbesondere solcher, die auf Grund
ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen
Krankheitsverlauf der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) haben, sowie der Vermeidung einer
Überlastung des Gesundheitssystems. Wesentlicher Maßstab für die Schutzmaßnahmen ist
insbesondere die Anzahl der in Bezug auf COVID-19 in ein Krankenhaus aufgenommenen Personen je
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Weitere Indikatoren wie die unter
infektionsepidemiologischen Aspekten differenzierte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die verfügbaren intensivmedizinischen
Behandlungskapazitäten und die Anzahl der gegen COVID-19 geimpften Personen werden bei der
Bewertung des Infektionsgeschehens berücksichtigt. Im Falle einer erheblichen Verschlechterung der
epidemischen Lage behält sich die Landesregierung nach entsprechendem Landtagsbeschluss vor,
zusätzliche Maßnahmen auf Grundlage des  in der jeweils geltenden Fassung zu
ergreifen.


Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen, eine ausreichende Hygiene
und das regelmäßige Belüften von geschlossenen Räumen wird generell empfohlen.


(1) Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Innerhalb geschlossener Räume,
einschließlich geschlossener öffentlicher Fahrzeugbereiche in den Verkehrsmitteln der
Fahrgastschifffahrt und des öffentlichen Personennahverkehrs, müssen Personen ab Vollendung des
18. Lebensjahres eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen; für das Kontroll- und
Servicepersonal und das Fahr- und Steuerpersonal von Verkehrsunternehmen gilt 


 in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.


(2) Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gilt


im privaten Bereich,
im Freien, es sei denn, es ist davon auszugehen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu
anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden kann,
für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer medizinischen Maske
oder einer Atemschutzmaske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar


§ 32 §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)


§ 1 Ziel


§ 28a Absatz 8 IfSG


§ 2 Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln


§ 3 Maskenp�licht


§ 28b Absatz 1 Satz
1 IfSG


1.
2.


3.
4.
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ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche
Bescheinigung zu erfolgen hat,
sofern das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Atemschutzmaske aus ähnlich
gewichtigen und unabweisbaren Gründen im Einzelfall unzumutbar oder nicht möglich ist oder
sofern ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist.


(3) In Arbeits- und Betriebsstätten bleibt die  vom 25. Juni 2021
(BAnz AT 28. Juni 2021 V1), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I
S. 4906, 4913) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung unberührt.


(1) Immunisierte Personen sind gegen COVID-19 geimpfte oder von COVID-19 genesene Personen. Für
immunisierte Personen ist der Zutritt zu den in Teil 2 genannten Einrichtungen oder Angeboten im
Rahmen der verfügbaren Kapazitäten gestattet, sofern sie asymptomatisch sind und einen Impf- oder
Genesenennachweis vorlegen, soweit auch eine Vorlagepflicht von Testnachweisen im Sinne des § 22a
Absatz 3 IfSG oder einer Rechtsverordnung aufgrund des § 22a Absatz 4 IfSG in der jeweils geltenden
Fassung für nicht-immunisierte Personen besteht. Für immunisierte Personen, die asymptomatisch
sind, besteht die Pflicht, einen Impf- oder Genesenennachweis vorzulegen, auch dann, wenn der Zutritt
oder die Teilnahme nur für immunisierte Personen gestattet ist.


(2) Im Sinne des Absatzes 1 ist


eine geimpfte Person eine Person, die im Besitz eines auf sie ausgestell-ten Impfnachweises im
Sinne von § 22a Absatz 1 IfSG oder einer Rechtsverordnung aufgrund des § 22a Absatz 4 IfSG in
der jeweils geltenden Fassung ist,
eine genesene Person eine Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises
im Sinne von § 22a Absatz 2 IfSG oder einer Rechtsverordnung aufgrund des § 22a Absatz 4 IfSG
in der jeweils geltenden Fassung ist und
eine asymptomatische Person eine Person, bei der aktuell kein typisches Symptom oder
sonstiger Anhaltspunkt für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt; typische
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind Atemnot, neu auftretender
Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust.


(1) Eine nicht-immunisierte Person ist eine Person, die weder im Sinne von § 4 Absatz 2 gegen COVID-19
geimpft noch von COVID-19 genesen ist. Für nicht-immunisierte Personen ist der Zutritt zu den in Teil 2
genannten Einrichtungen oder Angeboten im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten nach Maßgabe des
Teils 2 nur gestattet, sofern sie asymptomatisch sind und einen auf sie ausgestellten Testnachweis im
Sinne des § 22a Absatz 3 IfSG oder einer Rechtsverordnung aufgrund des § 22a Absatz 4 IfSG in der
jeweils geltenden Fassung vorlegen.


(2) Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind,
ist der Zutritt zu den in Teil 2 genannten Einrichtungen oder Angeboten im Rahmen der verfügbaren


5.


6.


SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung


§ 4 Immunisierte Personen


1.


2.


3.


§ 5 Nicht-immunisierte Personen
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Kapazitäten stets gestattet, sofern sie asymptomatisch sind. Einsatzkräften von Feuerwehr,
Rettungsdienst, Polizei und Katastrophen-schutz ist der Zutritt zu den in Teil 2 genannten Einrichtungen
oder Angeboten sowie zu Einrichtungen, Betrieben, Angeboten und Aktivitäten nach den Verordnungen
nach § 21 stets gestattet, soweit dies zur Erfüllung eines Einsatzauftrages erforderlich ist.


(3) Personen, die als Schülerin oder Schüler an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des
Schulbesuchs teilnehmen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist der Zutritt zu den in
Teil 2 genannten Einrichtungen oder Angeboten im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten stets
gestattet, sofern sie asymptomatisch sind. Die Glaubhaftmachung des Schülerstatus hat in der Regel
durch ein entsprechendes Ausweisdokument zu erfolgen.


(4) Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen nach Teil 2 gelten nicht für beschäftigte Personen im
Sinne des  vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), das
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906, 4913) geändert worden
ist, soweit diese Verordnung nichts anderes regelt.


Anbieterinnen oder Anbieter, Veranstalterinnen oder Veranstalter oder Betreiberinnen oder Betreiber
sind zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impf- oder Genesenennachweise verpflichtet.


(1) Die zur Überprüfung von Nachweisen im Sinne des § 6 Verpflichteten haben die nach den
Regelungen des Teils 2 vorzulegenden Test-, Impf- oder Genesenennachweise zum Zwecke der
Identitätsprüfung mit den Personalien der nachweispflichtigen Person abzugleichen, sofern nicht die
Identität anderweitig bekannt ist. Hierzu haben die nachweispflichtigen Personen ein amtliches
Ausweisdokument vorzulegen.


(2) Die nach den Regelungen des Teil 2 zur Vorlage eines Test- oder Genesenennachweises Verpflichteten
haben diesen in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in
verkörperter oder digitaler Form vorzulegen. Impfnachweise sind in durch elektronische Anwendungen
auslesbarer Form (EU-COVID-19-Zertifikat) vorzulegen.


(3) Die zur Überprüfung von Nachweisen im Sinne des § 6 Verpflichteten haben die nach Absatz 2 Satz 2
vorzulegenden Impfnachweise mittels elektronischer, dazu vorgesehener Anwendungen zu verifizieren,
die die Echtheit der Signatur des Zertifikatsausstellers mit dem Stand der Technik entsprechenden
Methoden überprüfen. Dabei darf die Verarbeitung der in dem Nachweis nach Absatz 2 Satz 2
enthaltenen personenbezogenen Daten nur lokal in dem von der prüfenden Person verwendeten
Endgerät und nur soweit und solange erfolgen, wie es zur Durchführung einer Sichtkontrolle des von
der Anwendung angezeigten Prüfergebnisses erforderlich ist.


(4) Die Pflicht zur Vorlage eines durch elektronische Anwendungen auslesbaren Impfnachweises gilt
nicht für Personen, die keine Bürgerinnen oder Bürger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union
sind, keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union haben und außerhalb der Europäischen Union


§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)


§ 6 �berprü�ung von Nachweisen


§ 6a Ver�ahren zur Nachweisüberprü�ung; Digitale Prü�ver�ahren
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geimpft worden sind. Diese Personen können auch einen Impfnachweis in verkörperter Form zum
Zwecke des Zutritts zu Einrichtungen und Angeboten nach Maßgabe des Teils 2 vorlegen, sofern dieser
die Anforderungen des § 4 Absatz 2 Nummer 1 erfüllt. In diesen Fällen entfällt die Pflicht zur
Verifikation nach Absatz 3.


(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung ein Hygienekonzept
zu erstellen ist, haben die Verantwortlichen nach den konkreten Umständen des Einzelfalls die
Anforderungen des Infektionsschutzes zu berücksichtigen. Im Hygienekonzept ist darzustellen, wie die
Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen, insbesondere


die Umsetzung der Abstandsempfehlung und die Vermeidung unnötiger Kontakte, insbesondere
zur Regelung von Personenströmen,
die Umsetzung der Zutrittskontrollen,
die Umsetzung der Maskenpflicht,
die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen,
die Bereitstellung von Desinfektionsmittel sowie regelmäßige Reinigung von Oberflächen und
Gegenständen und
eine rechtzeitige und verständliche Information über die geltenden Hygienevorgaben.


(2) Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das Hygienekonzept vorzulegen
und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen.


Teil 2 – Besondere Regelungen


(1) Veranstaltungen wie Theater-, Opern- und Konzertaufführungen, Filmvorführungen, Stadt- und
Volksfeste, Stadtführungen und Informations-, Betriebs-, Vereins- sowie Sportveranstaltungen und
Kongresse sind zulässig, wobei nicht-immunisierten Besucherinnen und Besuchern der Zutritt nur nach
Vorlage eines Testnachweises gestattet ist.


(2) (aufgehoben)


(3) (aufgehoben)


§ 7 Hygienekonzept


1.


2.
3.
4.
5.


6.


§ 8 Datenverarbeitung (au�gehoben)


§ 9 Private Zusammenkün�te und private Veranstaltungen (au�gehoben)


§ 10 Veranstaltungen







(4) Folgende Veranstaltungen sind ohne die Beschränklungen von Absatz 1 zulässig:


Gremiensitzungen von juristischen Personen, Gesellschaften und vergleichbaren Vereinigungen,
Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der
sozialen Fürsorge dienen,
Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, die im Rahmen von Leistungen oder
Maßnahmen nach den §§ ,  bis ,  bis  mit Ausnahme von 
durchgeführt werden, und
Veranstaltungen aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen.


(5) Wer eine Veranstaltung abhält, hat ein Hygienekonzept zu erstellen. Ein Veranstalter hat die
Gesamtverantwortung für die Organisation zu übernehmen. Die Durchführung ist nur mit
kontrolliertem Zugang für Besucherinnen und Besucher zulässig.


(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 5 sind Veranstaltungen und Sitzungen der Organe, Organteile
und sonstigen Gremien der Legislative, Judikative und Exekutive sowie der Selbstverwaltung sowie bei
Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen und der erforderlichen Sammlung von
Unterstützungsunterschriften für Kommunalwahlen, Volksbegehren, Volksanträge, Bürgerbegehren,
Einwohneranträge und Einwohnerversammlungen ohne die Beschränkungen von Absatz 1 und ohne die
Erstellung eines Hygienekonzepts zulässig. Die Pflicht zum Tragen einer Maske nach § 3 Absatz 1 gilt
nur für Besucherinnen und Besucher dieser Veranstaltungen und für Wählerinnen und Wähler bei
kommunalen Wahlen und Abstimmungen.


(7) Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis
mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines
Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt
teilnimmt.


(1) Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung
und entsprechende Veranstaltungen von Weltanschauungsgemeinschaften sind zulässig.


(2) Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebete sind zulässig.


(3) Wer eine Veranstaltung der Absätze 1 oder 2 abhält, hat ein Hygienekonzept nach § 7 zu erstellen.


1.
2.


3.
14 27 35a 41 42e § 42a Absatz 3a SGB VIII


4.


§ 11 Stadt- und Volks�este (au�gehoben)


§ 12 Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes (au�gehoben)


§ 13 Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und
Weltanschauungsgemeinscha�ten sowie Veranstaltungen bei Todes�ällen
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(1) Der Betrieb von Kultureinrichtungen wie Galerien, Museen, Gedenkstätten, Archiven, Bibliotheken
und ähnlichen Einrichtungen, Messen und Ausstellungen, Sportstätten, Bädern und Badeseen mit
kontrolliertem Zugang, Saunen und ähnlichen Einrichtungen, Fluss- und Seenschifffahrt im
Ausflugsverkehr, touristischen Bus-, Bahn- und Seilbahnverkehren, Skiaufstiegsanlagen und ähnlichen
Einrichtungen, Freizeitparks, zoologischen und botanischen Gärten, Hochseilgärten und ähnlichen
Einrichtungen ist für den Publikumsverkehr zulässig, wobei nicht-immunisierten Besucherinnen und
Besuchern der Zutritt nur nach Vorlage eines Testnachweises gestattet ist. Die Abholung und Rückgabe
von Medien in Bibliotheken und Archiven sind ohne die Beschränkungen von Satz 1 möglich. In Saunen
ist für einen regelmäßigen Austausch der Raumluft zu sorgen. Der Zutritt zu Anlagen mit
Aerosolbildung, insbesondere Dampfbädern und Warmlufträumen, ist nicht-immunisierten
Besucherinnen und Besuchern nicht gestattet; die Ausnahmeregelung von § 5 Absatz 3 findet keine
Anwendung.


(2) (aufgehoben)


(3) Der Betrieb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen sowie jede sonstige
Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne von  vom
21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. März 2021
(BGBl. I S. 327) geändert worden ist, ist für den Publikumsverkehr zulässig, wobei nicht-immunisierten
Besucherinnen und Besuchern der Zutritt nur nach Vorlage eines Testnachweises gestattet ist.


(4) Der Betrieb von Diskotheken, Clubs sowie sonstigen Einrichtungen und Veranstaltungen, die
clubähnlich betrieben werden, ist für den Publikumsverkehr zulässig, wobei der Zutritt nur
immunisierten Besucherinnen und Besuchern nach Vorlage eines Testnachweises gestattet ist. Die
Ausnahmeregelung von § 5 Absatz 3 findet keine Anwendung.


(5) Wer eine Einrichtung nach den Absätzen 1 bis 4 betreibt, hat ein Hygienekonzept zu erstellen.


(1) Angebote der außerschulischen Bildung und Erwachsenenbildung wie Volkshochschulkurse,
Angebote von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen und ähnliche Angebote sind zulässig, wobei nicht-
immunisierten Personen der Zutritt nur nach Vorlage eines Testnachweises gestattet ist.


(2) Veranstaltungen der beruflichen Ausbildung nach dem  oder der
 sowie Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen, die Durchführung von


arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und sonstigen beruflichen Fort- und Weiterbildungen, von Sprach-
und Integrationskursen, die Durchführung der praktischen und theoretischen Fahr-, Boots- und
Flugschulausbildung und der praktischen und theoretischen Prüfung sowie die Durchführung von
Aufbauseminaren nach  und Fahreignungsseminaren nach 


 und vergleichbare Angebote sind zulässig, wobei nicht-immunisierten Personen der Zutritt nur
nach Vorlage eines Testnachweises gestattet ist; bei mehrtägigen Veranstaltungen ist ein aktueller
Testnachweis alle drei Tage vorzulegen. Für Prüfungen ist der Testnachweis nach Satz 1 nicht


§ 14 Kultur-, Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen


§ 2 Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes


§ 15 Außerschulische und beru�liche Bildung


Berufsbildungsgesetz
Handwerksordnung


§ 2b des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) §
4a StVG
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erforderlich bei durchgängiger Wahrung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern sowie bei räumlicher
Trennung von anderen Teilnehmenden, die einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis erbracht haben.
Abweichend von § 3 Absatz 1 Satz 2 gilt während einer Prüfung nur die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske in geschlossenen Räumen.


(3) Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe und Fachschulen für Sozialwesen in der
Ressortzuständigkeit des Sozialministeriums, Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und
Gesundheitsfachberufe, die Landesfeuerwehrschule sowie Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst und
Schulen in der Ressortzuständigkeit des Ministeriums Ländlicher Raum sowie des Ministeriums für
Finanzen haben den in den Präsenzunterricht einbezogenen Schülerinnen und Schülern sowie dem an
den Einrichtungen in der Präsenz tätigen Personal in jeder Schulwoche zwei Antigen-Tests anzubieten.
Den Zeitpunkt und die Organisation durchzuführender Testungen bestimmt die Schulleitung. Der Zutritt
ist für nicht-immunisierte Personen nur nach Vorlage eines Testnachweises zulässig. Der Testnachweis
gilt als erbracht, wenn die betroffene Person an der Testung teilgenommen hat und negativ getestet
wurde; dies gilt auch, sofern an der Schule die Testung nicht vor oder unmittelbar nach dem Betreten
des Schulgeländes, sondern zu einem späteren Zeitpunkt am Schultag durchgeführt wird. Der Nachweis
muss


für die Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprüfungen oder an für die Notengebung
erforderlichen Leistungsfeststellungen,
für das kurzfristige Betreten des Schulgeländes, soweit dieses für die Teilnahme am
Fernunterricht zwingend erforderlich ist, oder
für das Betreten durch Dienstleister, das kurzfristig für den Betrieb der Schule erforderlich ist
oder außerhalb der Betriebszeiten erfolgt,


nicht erbracht werden. Für Zwischen- und Abschlussprüfungen hat die Schulleitung geeignete
Maßnahmen zur Trennung der Personen ohne Nachweis von den übrigen Prüfungsteilnehmern
vorzunehmen.


(4) Wer Angebote der außerschulischen und beruflichen Bildung erbringt, hat ein Hygienekonzept zu
erstellen.


(1) Der Betrieb von Gastronomie, Vergnügungsstätten und ähnlichen Einrichtungen ist zulässig, wobei
nicht-immunisierten Personen der Zutritt nur nach Vorlage eines Testnachweises gestattet ist. Der
Außer-Haus-Verkauf und die Abholung von Getränken und Speisen ausschließlich zum Mitnehmen sind
ohne die Zutrittsbeschränkungen nach Satz 1 möglich.


(2) Der Betrieb von Mensen, Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem 
sowie Betriebskantinen im Sinne von  in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes
vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, ist für die Nutzung durch Angehörige der
jeweiligen Einrichtung sowie immunisierte externe Personen zulässig; für nicht-immunisierte externe
Personen ist der Zutritt nur nach Vorlage eines Testnachweises gestattet. Der Außer-Haus-Verkauf und


1.


2.


3.


§ 16 Gastronomie, Beherbergung und Vergnügungsstätten


Akademiengesetz
§ 25 Absatz 1 des Gaststättengesetzes (GastG)
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die Abholung von Getränken und Speisen ausschließlich zum Mitnehmen sind ohne die
Zutrittsbeschränkung nach Satz 1 möglich.


(3) Der Betrieb von Beherbergungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen ist zulässig, wobei nicht-
immunisierten Personen der Zutritt nur nach Vorlage eines Testnachweises gestattet ist. Es ist alle drei
Tage erneut ein aktueller Testnachweis vorzulegen. Die Nutzung von Freizeiteinrichtungen und
gastronomischen Einrichtungen durch Beherbergungsgäste richtet sich nach § 14 Absätze 1 und 4 und
§ 16 Absatz 1.


(4) Wer eine Einrichtung nach den Absätzen 1 bis 3 betreibt, hat ein Hygienekonzept zu erstellen.


(1) Der Betrieb des Einzelhandels, von Ladengeschäften und von Märkten ist ohne
Zutrittsbeschränkungen zulässig.


(2) Der Betrieb von körpernahen Dienstleistungen ist zulässig, wobei nicht-immunisierten Personen der
Zutritt nur nach Vorlage eines Testnachweises gestattet ist; dies gilt nicht für die Inanspruchnahme
gesundheitsbezogener Dienstleistungen.


(3) Wer einen Einzelhandelsbetrieb, ein Ladengeschäft, einen Markt im Sinne von Absatz 1, einen
Handels- oder Dienstleistungsbetrieb mit Kundenverkehr oder eine ähnliche Einrichtung betreibt oder
körpernahe Dienstleistungen anbietet, hat ein Hygienekonzept zu erstellen.


(1) Die nicht-immunisierten Beschäftigten von


Schlacht-, Zerlegungs-, Fleischverarbeitungs- und Wildbearbeitungsbetrieben sowie sonstigen
Betrieben, die Lebensmittel aus unverarbeitetem Fleisch herstellen und behandeln, mit mehr als
30 Beschäftigten, soweit diese im Schlacht- und Zerlegebereich eingesetzt sind, und
landwirtschaftlichen Betrieben, einschließlich Sonderkulturbetrieben, mit mehr als zehn
Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern, im Zeitraum des Einsatzes von Saisonarbeitskräften,


haben vor der erstmaligen Tätigkeitsaufnahme einen Testnachweis zu erbringen. Die Testnachweise
sind dem Betreiber jeweils auf Verlangen vorzulegen. Die Organisation und Finanzierung der Testung
obliegt, soweit nicht anderweitig gewährleistet, dem Betreiber. In landwirtschaftlichen Betrieben gilt die
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nicht außerhalb von geschlossenen Räumen.


§ 17 Handels- und Dienstleistungsbetriebe


§ 18 Testungen von Selbstständigen (au�gehoben)


§ 19 Schlachtbetriebe und der Einsatz von Saisonarbeitskrä�ten in der
Landwirtscha�t


1.


2.







(2) Wer eine der in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen betreibt, hat ein Hygienekonzept zu
erstellen.


(3) Auf Antrag des Betreibers kann das örtlich zuständige Gesundheitsamt Ausnahmen von den
Testpflichten nach Absatz 1 für Beschäftigte eines Arbeitsbereichs zulassen, wenn der Betreiber im
Rahmen eines spezifischen Hygienekonzepts Gründe darlegt, die eine Abweichung vertretbar erscheinen
lassen.


Teil 3 – Schlussvorschriften


(1) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund im Einzelfall Abweichungen von den durch
diese Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung aufgestellten Vorgaben zulassen. Das Recht der
zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von
dieser Verordnung und aufgrund dieser Verordnung erlassenen Verordnungen unberührt.


(2) Das Sozialministerium kann den zuständigen Behörden im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht
Weisungen für ergänzende regionale Maßnahmen bei außergewöhnlich starkem Infektionsgeschehen
(Hotspotstrategie) erteilen.


(3) Im Einvernehmen mit dem Sozialministerium können die zuständigen Behörden Modellvorhaben
zulassen. Soweit sich Modellvorhaben nach Bewertung des Sozialministeriums bewährt haben, kann
dieses weitere vergleichbare Vorhaben auf Antrag zulassen.


(1) Das Kultusministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung für


den Betrieb von Schulen in seiner Ressortzuständigkeit, Betreuungsangebote der verlässlichen
Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule,
Kindertageseinrichtungen, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten und
Kindertagespflegestellen und
Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie
Veranstaltungen bei Todesfällen


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen, Anforderungen und sonstige
ausführende Regelungen, insbesondere Hygienevorgaben, die Anordnung eines Abstandsgebots, Test-
und Maskenpflichten, Zutritts-und Teilnahmeverbote und Modalitäten der Notbetreuung festzulegen.


(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß  ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Sozialministerium durch Rechtsverordnung für den Betrieb von


§ 20 Weitergehende Maßnahmen, Einzel�allentscheidungen, Modellvorhaben


§ 21 Verordnungsermächtigungen zu Einrichtungen, Betrieben, Angeboten
und Aktivitäten


§ 32 Satz 2 IfSG


1.


2.


§ 32 Satz 2 IfSG
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Hochschulen, Akademien nach dem , Bibliotheken und Archiven,
Studierendenwerken und
Kunst- und Kultureinrichtungen, soweit nicht in Nummer 1 und Absatz 5 aufgeführt, sowie Kinos


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, Test- und Maskenpflichten sowie Zutritts- und Teilnahmeverbote und die Anordnung
eines Abstandsgebots, festzulegen. Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung auf die Hochschule für
Polizei Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg sowie die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen und das Bildungszentrum
Justizvollzug Baden-Württemberg. Für die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließlich der
Aufgaben eines Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg können vom
Innenministerium und für die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen sowie für das Bildungszentrum
Justizvollzug Baden-Württemberg vom Justizministerium die für den Ausbildungs-, Studien- und
Fortbildungsbetrieb und die Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen sowie für das
Einstellungsverfahren erforderlichen Ausnahmen von den Beschränkungen dieser Verordnung
zugelassen und zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen,
insbesondere Hygienevorgaben, Test- und Maskenpflichten, Abstandgebote sowie Zutritts- und
Teilnahmeverbote, festgelegt werden.


(3) Das Sozialministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung für den
Betrieb von


Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen und
Tageskliniken,
Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen,
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe,
ambulant betreuten Wohnprojekten der Wohnungslosenhilfe sowie von einem Anbieter
verantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und
Pflegegesetz,
Betreuungs- und Unterstützungsangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege,
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit gemäß §§  und  SGB VIII,
der Förderung der Erziehung in der Familie gemäß  VIII und der Frühen Hilfen,
Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe und Fachschulen für Sozialwesen in seiner
Ressortzuständigkeit,
Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe sowie
Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, Test- und Maskenpflichten sowie Zutrittsverbote und die Anordnung eines
Abstandsgebots, festzulegen.


(4) Das Justizministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum
Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus


für den Betrieb von Justizvollzugsanstalten Bedingungen und Anforderungen, insbesondere auch
Hygienevorgaben, Test- und Maskenpflichten sowie Zutrittsverbote und die Anordnung eines


1. Akademiengesetz
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3.


§ 32 Satz 2 IfSG


1.


2.
3.
4.


5.
6. 11 13


§ 16 SGB
7.


8.
9.


§ 32 Satz 2 IfSG


1.



https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/ewz/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=13&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-FilmAkadGBWrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__32.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__11.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__13.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__16.html

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__32.html





Abstandsgebots,
für den Betrieb von Landeserstaufnahmeeinrichtungen Bedingungen und Anforderungen,
insbesondere auch Hygienevorgaben, Test- und Maskenpflichten sowie Zutrittsverbote und die
Anordnung eines Abstandsgebots,
die Absonderung von Personen, die in eine Landeserstaufnahmeeinrichtung neu oder nach
längerer Abwesenheit aufgenommen werden,


festzulegen.


(5) Das Kultusministerium und das Sozialministerium werden gemäß  ermächtigt,
durch gemeinsame Rechtsverordnung


für den Betrieb von öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, Fitnessstudios und
Yogastudios und die Durchführung sportlicher Wettkämpfe sowie für den Betrieb von Tanz- und
Ballettschulen und ähnlichen Einrichtungen,
für den Betrieb von Bädern einschließlich Saunen und Badeseen mit kontrolliertem Zugang sowie
für den Betrieb von Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen und ähnlichen
Einrichtungen


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, Test- und Maskenpflichten sowie Zutrittsverbote und die Anordnung eines
Abstandsgebots, festzulegen.


(6) Das Verkehrsministerium und das Sozialministerium werden gemäß  ermächtigt,
durch gemeinsame Rechtsverordnung für


den öffentlichen und touristischen Personenverkehr einschließlich gastgewerblicher Leistungen im
Sinne von  und
die theoretische und praktische Fahr-, Boots- und Flugausbildung, die theoretischen und
praktischen Prüfungen sowie die praktischen Ausbildungsinhalte der Aus- und Weiterbildung der
amtlich anerkannten Sachverständigen und Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeug-, Boots-
und Flugverkehr sowie weitere Angebote der Fahrschulen, die sich unmittelbar aus der
Fahrerlaubnis-Verordnung oder dem Straßenverkehrsgesetz ergeben,


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, Test- und Maskenpflichten sowie Zutrittsverbote und die Anordnung eines
Abstandsgebots, festzulegen.


(7) Das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium werden gemäß   ermächtigt,
durch gemeinsame Rechtsverordnung für


den Einzelhandel,
das Beherbergungsgewerbe,
das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen im Sinne von 


,
Messen, Ausstellungen sowie Kongresse,
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das Handwerk,
Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios, medizinische und
nicht medizinische Fußpflegeeinrichtungen,
Vergnügungsstätten,
Freizeitparks, einschließlich solcher, die als Reisegewerbe im Sinne von 


 (GewO) betrieben werden, und
Märkte im Sinne der 


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, Test- und Maskenpflichten sowie Zutrittsverbote und die Anordnung eines
Abstandsgebots, festzulegen.


(8) Das Sozialministerium wird gemäß  ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweils
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung für sonstige Einrichtungen, Betriebe, Angebote und
Aktivitäten, die nicht in dieser Vorschrift gesondert geregelt sind, zum Schutz vor einer Infektion mit
dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, Test- und
Maskenpflichten sowie Zutrittsverbote und die Anordnung eines Abstandsgebots, festzulegen.


Das Sozialministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen
zu Absonderungspflichten und damit im Zusammenhang stehenden weiteren Pflichten und Maßnahmen
zur Bekämpfung des Coronavirus zu erlassen, insbesondere


die Absonderung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und
Ausscheidern in geeigneter Weise gemäß ,
die Pflicht von haushaltsangehörigen Personen von Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus
getesteter Personen sowie von mittels Selbsttest positiv getesteter Personen, sich einem Antigen-
oder PCR-Test zu unterziehen, gemäß ,


sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließlich weiterer Anordnungen hierzu vorzuschreiben.


Das Sozialministerium und das Innenministerium werden gemäß  ermächtigt, durch
gemeinsame Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten
zwischen Gesundheitsbehörden, Ortspolizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit
dies aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist


zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes sowie der Beschäftigten der
Ortspolizeibehörden vor Ansteckung bei Einsätzen,
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zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und zum Vollzug von Maßnahmen nach dem
Infektionsschutzgesetz,
zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und
auf seiner Grundlage ergangenen Rechtsverordnungen und
zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Erforderlichkeit einer isolierten
Unterbringung in Gewahrsamseinrichtungen und Justizvollzugsanstalten.


Der Polizeivollzugsdienst ist neben den nach der 
 zuständigen Behörden (Infektionsschutzbehörden)


zuständig für die Überwachung der sich aus dieser Verordnung ergebenden Verpflichtungen


zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung,
zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises in Betrieben der Gastronomie,
Diskotheken, Clubs sowie sonstigen Einrichtungen und Veran-staltungen, die clubähnlich
betrieben werden, und
zur Überprüfung von Nachweisen nach Nummer 2 durch die Betreiberinnen und Betreiber der
Gastronomie, von Diskotheken, Clubs sowie sonstigen Einrichtungen und Veranstaltungen, die
clubähnlich betrieben werden.


Soweit im Rahmen der Überwachung nach Satz 1 eine Speicherung von Daten erforderlich ist, sind diese
Daten von anderen Datenbeständen zu trennen. Insoweit gilt bei der Datenverarbeitung § 6a dieser
Verordnung entsprechend. Der Polizeivollzugsdienst darf die von ihm nach Satz 1 erhobenen Daten nur
zur Überwachung und Ahndung der sich aus dieser Verordnung ergebenden Verpflichtungen
verarbeiten. Die Sätze 2 und 4 finden keine Anwendung, soweit die vom Polizeivollzugsdienst nach Satz 1
erhobenen Daten auch zu einem anderen Zweck hätten erhoben werden dürfen oder sich nachträglich
Umstände ergeben, nach denen eine Erhebung zu einem anderen Zweck zulässig wäre. In diesem Fall
finden für die weitere Verarbeitung der nach Satz 1 erhobenen Daten die Regelungen Anwendung, die für
die Verarbeitung zu dem anderen Zweck maßgeblich sind.


Ordnungswidrig im Sinne von  handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig


entgegen § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 6 Satz 2 oder § 15 Absatz 2 Satz 3 keine medizinische
Maske oder keine Atemschutzmaske trägt,
entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 an einer Veranstaltung ohne Vorlage eines auf ihn ausgestellten
Impf- oder Genesenennachweises teilnimmt oder eine Einrichtung ohne Vorlage eines auf ihn
ausgestellten Impf- oder Genesenennachweises betritt,
entgegen § 6, auch in Verbindung mit § 6a, in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 2 oder § 5
Absatz 1 Satz 2 jeweils in Verbindung mit § 10 Absatz 1, § 14 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 4, § 14
Absatz 3, § 14 Absatz 4 Satz 1, § 15 Absatz 1, § 15 Absatz 2 Satz 1, § 16 Absatz 1 Satz 1, § 16
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Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2, § 16 Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder § 17 Absatz 2 einer Pflicht zur
Überprüfung des Test-, Impf- oder Genesenennachweises nicht, nicht mit Einsichtnahme in ein
amtliches Ausweisdokument oder nicht mittels elektronischer Anwendungen nachkommt,
entgegen § 7 Absatz 2 auf Verlangen der zuständigen Behörde ein Hygienekonzept nicht vorlegt
oder keine Auskunft über die Umsetzung erteilt,
(aufgehoben)
(aufgehoben)
(aufgehoben)
(aufgehoben)
entgegen § 10 Absatz 1, § 14 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 4, § 14 Absatz 3, § 14 Absatz 4 Satz 1, §
15 Absatz 1, § 15 Absatz 2 Satz 1, § 16 Absatz 1 Satz 1, § 16 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2, § 16
Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder § 17 Absatz 2 an einer Veranstaltung ohne Vorlage eines auf ihn
ausgestellten Testnachweises teilnimmt oder eine Einrichtung ohne Vorlage eines auf ihn
ausgestellten Testnachweises betritt,
(aufgehoben)
entgegen § 10 Absatz 5 Satz 1 oder § 13 Absatz 3 eine Veranstaltung durchführt, ohne ein
Hygienekonzept zu erstellen,
(aufgehoben)
entgegen § 14 Absatz 5 eine Kultur-, Freizeit- oder sonstige Einrichtung, eine Einrichtung des
Verkehrswesens, eine Sauna oder eine Anlage mit Aerosolbildung, eine Messe oder Ausstellung,
eine Prostitutionsstätte oder eine Diskothek oder einen Club betreibt, ohne ein Hygienekonzept zu
erstellen,
(aufgehoben)
entgegen § 16 Absatz 4 eine Gastronomie, eine Vergnügungsstätte, eine Mensa, eine Cafeteria,
eine Betriebskantine, einen Beherbergungsbetrieb oder eine ähnliche Einrichtung betreibt, ohne
ein Hygienekonzept zu erstellen,
entgegen § 17 Absatz 3 einen Einzelhandelsbetrieb, ein Ladengeschäft, einen Markt, einen
Handels- oder Dienstleistungsbetrieb mit Kundenverkehr oder eine ähnliche Einrichtung betreibt,
ohne ein Hygienekonzept zu erstellen,
(aufgehoben)
(aufgehoben)
entgegen § 19 Absatz 1 Satz 3 als Betreiber keine Testungen finanziert oder organisiert,
entgegen § 19 Absatz 2 ein Hygienekonzept nicht erstellt, nicht vorlegt, nicht umgehend anpasst
oder nicht durchführt.


(1) Diese Verordnung tritt am 16. September 2021 in Kraft, abweichend hiervon tritt § 21 bereits am
Tag der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung vom 14. August 2021 (GBl. S.
714), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. September 2021 (notverkündet gemäß § 4
des Verkündungsgesetzes und im Internet abrufbar unter www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-
wuerttemberg/) geändert worden ist, außer Kraft. Die aufgrund der Corona-Verordnung vom 23. Juni
2020 (GBl. S. 483), die zuletzt durch Verordnung vom 17. November 2020 (GBl. S. 1052) geändert
worden ist, oder die aufgrund der Corona-Verordnung vom 30. November 2020 (GBl. S. 1067), die
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https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/





zuletzt durch Verordnung vom 26. Februar 2021 (GBl. S. 249) geändert worden ist, oder die aufgrund
der Corona-Verordnung vom 7. März 2021 (GBl. S. 273, ber. S. 339), die durch Verordnung vom 19.
März 2021 (GBl. S. 298) geändert worden ist, oder die aufgrund der Corona-Verordnung vom 27. März
2021 (GBl. S. 343), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Mai 2021 (GBl. S. 417) geändert worden ist,
oder die aufgrund der Corona-Verordnung vom 13. Mai 2021 (GBl. S. 431), die zuletzt durch Verordnung
vom 18. Juni 2021 (GBl. S. 501) geändert worden ist, oder die aufgrund der Verordnung vom 25. Juni
2021 (GBl. S. 550), die durch Verordnung vom 23. Juli 2021 geändert worden ist (GBl. S. 665), oder die
aufgrund der Verordnung vom 14. August 2021 (GBl. S. 714), die durch Artikel 1 der Verordnung vom
11. September 2021 (notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und im Internet abrufbar
unter www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-
des-landes-baden-wuerttemberg/) geändert worden ist, erlassenen Verordnungen gelten bis zu ihrem
Außerkrafttreten nach Absatz 2 Satz 2 fort.


(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 2. April 2022 außer Kraft. Gleichzeitig treten alle
Verordnungen, die aufgrund dieser Verordnung oder den in Absatz 1 Satz 2 genannten Verordnungen
erlassen wurden, außer Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben werden.


Weitere In�ormationen


Begründungen zu �rüheren Verordnungen


Begründung zur elften Änderungsverordnung vom 22. Februar 2022 zur Corona-Verordnung vom
15. September 2021 (PDF)


Begründung zur zehnten Änderungsverordnung vom 8. Februar 2022 zur Corona-Verordnung vom
15. September 2021 sowie zur Änderungsverordnung der neunten Änderungsverordnung der
CoronaVO (PDF)


Begründung zur neunten Änderungsverordnung vom 27. Januar 2022 zur Corona-Verordnung vom
15. September 2021 (PDF)


Begründung zur achten Änderungsverordnung vom 11. Januar 2022 zur Corona-Verordnung vom
15. September 2021 (PDF)


Begründung zur siebten Änderungsverordnung vom 23. Dezember 2021 zur Corona-Verordnung
vom 15. September 2021 (PDF)


Begründung zur sechsten Änderungsverordnung vom 17. Dezember 2021 zur Corona-Verordnung
vom 15. September 2021 (PDF)


Begründung zur fünften Änderungsverordnung vom 14. Dezember 2021 zur Corona-Verordnung
vom 15. September 2021 (PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220222_Begruendung_zur_elften_AenderungsVO_zur_elften_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220208_Begruendung_zur_zehnten_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220127_Begruendung_zur_neunten_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220111_Begruendung_zur_achten_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211223_Begruendung_zur_siebten_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211217_Begruendung_zur_sechsten_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211214_Begruendung_zur_fuenften_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf





Begründung zur vierten Änderungsverordnung vom 3. Dezember 2021 zur Corona-Verordnung vom
15. September 2021 (PDF)


Begründung zur dritten Änderungsverordnung vom 23. November 2021 zur Corona-Verordnung
vom 15. September 2021 (PDF)


Begründung zur zweiten Änderungsverordnung vom 20. Oktober 2021 zur Corona-Verordnung vom
15. September 2021


Begründung zur ersten Änderungsverordnung vom 13. Oktober 2021 zur Corona-Verordnung vom
15. September 2021 (PDF)


Begründung zur 11. Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen
die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 15. September 2021
(PDF)


Begründung zur 10. Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen
die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 14. August 2021 (PDF)


Begründung zur ersten Änderungsverordnung vom 23. Juli 2021 zur Corona-Verordnung vom 25.
Juni 2021 (PDF)


Begründung zur neunten Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 25. Juni 2021
(PDF)


Begründung zur zweiten Änderungsverordnung vom 18. Juni 2021 zur Corona-Verordnung vom 13.
Mai 2021 (PDF)


Begründung zur ersten Änderungsverordnung vom 3. Juni 2021 zur Corona-Verordnung vom 13.
Mai 2021 (PDF)


Begründung zur achten Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 13. Mai 2021
(PDF)


Begründung zur vierten Änderungsverordnung vom 1. Mai 2021 zur Corona-Verordnung vom 27.
März 2021 (PDF)


Begründung zur dritten Änderungsverordnung vom 23. April 2021 zur Corona-Verordnung vom 27.
März 2021 (PDF)


Begründung zur zweiten Änderungsverordnung vom 17. April 2021 zur Corona-Verordnung vom 27.
März 2021 (PDF)


Begründung zur ersten Änderungsverordnung vom 8. April 2021 zur siebten Corona-Verordnung
vom 27. März 2021 (PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211203_Begruendung_zur_vierten_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211123_Begruendung_zur_dritten_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211027_Begruendung_zur_Zweiten_AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211013_Begruendung_zur_1.AenderungsVO_zur_11.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210915_11.CoronaVO_Begruendung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210814_10.CoronaVO_Begruendung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210723_Begruendung_zur_1.AenderungsVO_zur_9.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210625_9.CoronaVO_Begruendung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210618_Begruendung_zur_2.AenderungsVO_zur_8.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210603_Begruendung_zur_1.AenderungsVO_zur_8.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210513_8.CoronaVO_Begruendung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210501_Begruendung_zur_4.AenderungsVO_zur_7.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210423_Begruendung_zur_3.AenderungsVO_zur_7.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210417_Begruendung_zur_2.AenderungsVO_zur_7.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210408_Begruendung_zur_1.AenderungsVO_zur_7.CoronaVO.pdf





Begründung zur siebten Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 27. März 2021
(PDF)


Begründung zur ersten Änderungsverordnung vom 19. März 2021 zur sechsten Corona-Verordnung
vom 7. März 2021 (PDF)


Begründung zur sechsten Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 7. März 2021
(PDF)


Begründung zur neunten Änderungsverordnung vom 26. Februar 2021 zur fünften Corona-
Verordnung vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zur achten Änderungsverordnung vom 13. Februar 2021 zur fünften Corona-
Verordnung vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zur sechsten Änderungsverordnung vom 30. Januar 2021 zur fünften Corona-
Verordnung vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zur fünften Änderungsverordnung vom 23. Januar 2021 zur fünften Corona-Verordnung
vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zur vierten Änderungsverordnung vom 16. Januar 2021 zur fünften Corona-Verordnung
vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zur dritten Änderungsverordnung vom 8. Januar 2021 zur fünften Corona-Verordnung
vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zur zweiten Änderungsverordnung vom 15. Dezember 2020 zur fünften Corona-
Verordnung vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zur ersten Änderungsverordnung vom 11. Dezember 2020 zur fünften Corona-
Verordnung vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zur Corona-Verordnung vom 30. November 2020 (PDF)


Begründung zu den wesentlichen Eckpunkten der Sechsten Verordnung der Landesregierung zur
Änderung der Corona-Verordnung vom 1. November 2020 (PDF)


Begründung zur Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 (PDF)


Bußgeldkatalog


Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit
der Elften Corona-Verordnung in der ab 23. Februar 2022 geltenden Fassung (PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210327_7.CoronaVO_Begruendung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210319_Begruendung_zur_1.AenderungsVO_zur_6.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210307_6.CoronaVO_Begruendung_.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210226_Begruendung_zur_9.AenderungsVO_zur_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210213_Begruendung_zur_8.AenderungsVO_zur_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210130_Begruendung_zur_6.AenderungsVO_zur_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210123_Begruendung_zur_5.AenderungsVO_zur_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210116_Begruendung_zur_4.AenderungsVO_zur_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210110_Begruendung_zur_3.AenderungsVO_zur_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201215_Begruendung_zur_2.AenderungsVO_zur_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201211_Begruendung_zur_1.AenderungsVO_zur_5.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201130_Begr%C3%BCndung_5._CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_Begruendung_CoronaVO_Sechste_AenderungsVO_1.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung_Begruendung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/CoronaVO_Bussgeldkatalog.pdf





Verordnungen im PDF-Format


Sozialministerium: Archiv: Bußgeldkatalog im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig ab 19. März 2022 (PDF)


Zwölfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 18. März 2022
(PDF)


Frühere Corona-Verordnungen mit �nderungsverordnungen und
konsolidierten Fassungen im PDF-Format


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 23. Februar 2022 bis 18. März 2022
(PDF)


Elfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 22. Februar 2022
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 9. Februar 2022 bis 22. Februar 2022
(PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung und zur Änderung der
Neunten Verordnung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 8. Februar 2022 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 28. Januar 2022 bis 8. Februar 2022
(PDF)


Neunte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 27. Januar
2022 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 12. Januar 2022 bis 27. Januar 2022
(PDF)


Achte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 11. Januar 2022
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 27. Dezember 2021 bis 11. Januar 2022
(PDF)


Siebte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 23. Dezember
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 20. Dezember 2021 bis 26. Dezember
2021 (PDF)



https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/archiv-bussgeldkatalog-coronavo/

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220318_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_220319.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220318_Zwoelfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220222_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_220223.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220222_Elfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220208_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_220209.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220208_Zehnte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220127_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_220128.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220127_Neunte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220111_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_220112.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Corona_2022/220111_Achte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211223_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_211227.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211223_Siebte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211217_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_211220.pdf





Sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 17. Dezember
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 15. Dezember 2021 bis 19. Dezember
2021 (PDF)


Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 14. Dezember
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 4. Dezember 2021 bis 14. Dezember
2021 (PDF)


Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 3. Dezember
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 24. November 2021 bis 3. Dezember
2021 (PDF)


Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 23. November
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 28. Oktober 2021 bis 23. November
2021 (PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 20. Oktober
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 15. Oktober 2021 bis 27. Oktober 2021
(PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 13. Oktober 2021
(PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 15. September 2021, gültig vom 16.
September 2021 bis 14. Oktober 2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 13. September 2021 bis 15. September
2021 (PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 11. September 2021
(PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 14. August 2021, gültig vom 16. August
2021 bis 12. September 2021 (PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211217_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211214_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_211215.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211214_Fuenfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211203_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_211204.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211203_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211123_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_211124.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211123_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211020_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_211028.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211020_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211013_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_211015.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211013_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210915_11te_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210911_10te_CoronaVO_konsolidiert.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210911_1teAenderungs_VO10te_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210814_10.CoronaVO.pdf





Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 26. Juli 2021 bis 15. August 2021 (PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 23. Juli 2021 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 25. Juni 2021, gültig vom 28. Juni 2021 bis
25. Juli 2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 21. Juni 2021 bis 27. Juni 2021 (PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 18. Juni 2021
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 7. Juni 2021 bis 20. Juni 2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 4. Juni 2021 bis 6. Juni 2021 (PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 3. Juni 2021 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 13. Mai 2021, gültig vom 14. Mai 2021 bis
3. Juni 2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 3. Mai 2021 bis 13. Mai 2021 (PDF)


Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 1. Mai 2021
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 24. April 2021 bis 2. Mai 2021 (PDF)


Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 23. April 2021
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 19. April 2021 bis 23. April 2021 (PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 17. April 2021
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 12. April 2021 bis 18. April 2021 (PDF)


Erste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 8. April 2021
(PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 27. März 2021, gültig vom 29. März 2021
bis 11. April 2021 (PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210723_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210726.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210723_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210625_9.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210618_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210621.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210618_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210603_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210607.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210603_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_210604-210606.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210603_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210513_8.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210501_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210503.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210501_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210423_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210424.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210423_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210417_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210419.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210417_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210408_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210412.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210408_Erste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210327_7.CoronaVO.pdf





Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 22. März 2021 bis 28. März 2021 (PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 19. März 2021 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 7. März 2021, gültig vom 8. März 2021 bis
21. März 2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 1. März 2021 bis 7. März 2021 (PDF)


Neunte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 26. Februar
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 22. Februar 2021 bis 28. Februar 2021
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 15. Februar 2021 bis 21. Februar 2021
(PDF)


Achte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 13. Februar
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 11. Februar 2021 bis 14. Februar 2021
(PDF)


Siebte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 10. Februar
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 1. Februar 2021 bis 10. Februar 2021
(PDF)


Sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 30. Januar
2021 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 25. Januar 2021 bis 31. Januar 2021
(PDF)


Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 23. Januar 2021
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 18. Januar 2021 bis 24. Januar 2021
(PDF)


Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 16. Januar 2021
(PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210319_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210322.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210319_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210307_6.CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210226_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210301_01.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210226_Neunte_VO_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210213_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210222_01.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210213_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210215_01.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210213_Achte_VO_zur_Aenderung_der_CoronaVO_01.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210210_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210211.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210210_Siebte_VO_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210130_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210201.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210130_Sechste_VO_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210123_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210125.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210123_Fuenfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210116_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210118.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210116_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf





Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 11. Januar 2021 bis 17. Januar 2021
(PDF)


Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 8. Januar 2021
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021
(PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 15. Dezember
2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 12. Dezember 2020 bis 15. Dezember
2020 (PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 11. Dezember 2020
(PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 30. November 2020, gültig vom 1.
Dezember 2020 bis 11. Dezember 2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 18. November 2020 bis 30. November
2020 (PDF)


Siebte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 17. November
2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 2. November 2020 bis 17. November
2020 (PDF)


Sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 1. November
2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 19. Oktober 2020 bis 1. November (PDF)


Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 18. Oktober
2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 12. Oktober 2020 bis 18. Oktober 2020
(PDF)


Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 9. Oktober 2020
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig am 11. Oktober 2020 (PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210108_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_210111_01.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210108_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201215_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201216.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201215_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201211_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201212_01.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201211_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_5.CoronaVO_01.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201130_5._CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201117_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201118.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201117_Siebte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201102.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201018_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201019.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201018_Fuenfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201009_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_201012.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201009_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201006_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_201011.pdf





Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 6. Oktober 2020
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 30. September 2020 bis 10. Oktober
2020 (PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 22. September
2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 6. August 2020 bis 29. September 2020
(PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 28. Juli 2020 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 23. Juni 2020, gültig vom 1. Juli 2020 bis
5. August 2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 29. Juni 2020 bis 30. Juni 2020 (PDF)


Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 16. Juni 2020
(PDF)


Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 9. Juni 2020
(PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 26. Mai 2020
(PDF)


Erste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 16. Mai 2020
(PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 9. Mai 2020 (PDF)


Siebte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 2. Mai 2020
(PDF)


Sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 23. April 2020
(PDF)


Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 17. April 2020
(PDF)


Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 9. April 2020
(PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201006_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200922_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_200930.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200922_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200728_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_200806.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200728_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200616_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_200629.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200616_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200609_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200526_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200516_Erste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200502_Siebte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200423_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200417_Fuenfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200409_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf





Link dieser Seite:


Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 28. März 2020
(PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 22. März 2020
(PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 20. März 2020 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 17. März 2020 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 16. März 2020 (PDF)


Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Baden-Württemberg


https://www.baden-wuerttemberg.de/nc/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/?type=98



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200328_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200322_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200320_Verordnung_zur_Aenderung_der_CoronaVO_1.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/200317_StM_VO_IfSG_Corona.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200316_StM_VO_IfSG_Corona_1.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/

https://www.baden-wuerttemberg.de/nc/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/?type=98




